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E i n l a d u n g 

 
Hiermit lade ich Sie zu der am  
 
 

Mittwoch, 21. September 2011, 17:00 Uhr, 
 
 

im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Xanten, Karthaus 2, stattfindenden Sitzung des Rates 
der Stadt Xanten ein. 
 
Tagesordnung: 
 
A. Öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister 
  
2 Genehmigung der Niederschrift vom 21.07.2011 
  
3 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner gemäß § 19 der Geschäftsordnung 

für den Rat der Stadt Xanten 
  
4 Bericht gemäß § 1 Absatz 5 der Geschäftsordnung über unmittelbar im Rat gefasste 

Beschlüsse 
  
5 Anträge gemäß § 6 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie im öffentlichen Teil 

zu behandeln sind: 
  
5.1 Antrag der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Xanten - MIT - vom 

01.08.2011 auf Fortsetzung des Anerkennungsverfahrens zur Bestimmung der Stadt 
Xanten als Kurort mit der Artbezeichnung "Luftkurort" 
 

 Drucksache Nr. St 09/559 
 

5.2 Bürgeranträge Dr. Hans Joachim Schalles u. a. sowie Prof. Dr. Heinz-Günter Horn vom 
18.08.2011 auf nachhaltige Finanzierung des Museums zur dauerhaften Erhaltung des 
Nibelungen(h)ortes 
 

 Drucksache Nr. St 09/585 
 

6 Empfehlungen des Ausschusses für Umwelt und Planung vom 15.09.2011; 
Berichterstatter: Herr Bours 

  
6.1 106. Änderung des Flächennutzungsplans "Lüttinger Feld Südwest" 

hier: Abwägung und Feststellungsbeschluss 
 

 Drucksache Nr. St 09/572 
 

6.2 Bebauungsplan Nr. 174 "Lüttinger Feld Südwest" 
hier: Abwägung und Satzungsbeschluss 
 

 Drucksache Nr. St 09/573 
 



AMTSBLATT DER STADT XANTEN 

- 3 - 

 
6.3 107. Änderung des Flächennutzungsplans, Anpassung an die Vorgaben aus anderen 

Rechtsbereichen 
hier: Abwägung und  Feststellungsbeschluss 
 

 Drucksache Nr. St 09/535 
 

6.4 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 14 "Bioenergiezentrum" 
hier: Offenlagebeschluss 
 

 Drucksache Nr. St 09/575 
 

6.5 Einzelhandelskonzept der Stadt Xanten 
hier: Beschluss als städtebauliches Entwicklungskonzept gemäß § 1 Abs. 6  
Nr. 11 BauGB 
 

 Drucksache Nr. St 09/574 
 

6.6 Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen zu 
gewerblichen Zwecken in dem Feld WeselGas gemäß §§ 6 ff BBergG 
hier: Stellungnahme der Stadt Xanten im Beteiligungsverfahren 
 

 Drucksache Nr. St 09/569 
 

7 Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2010 
 

 Drucksache Nr. St 09/561 
 

8 Empfehlungen des Hauptausschusses vom 14.09.2011;  
Berichterstatter: Herr Bürgermeister Strunk 

  
8.1 Einführung des SchokoTickets; 

hier: Übernahme des VRR-Tarifs in der VGN zum 01.01.2012  
 

 Drucksache Nr. St 09/551 
 

8.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr  
2011 für das Haushaltsjahr 2010 
 

 Drucksachen Nrn. St 09/555 und St 09/589 
  
8.3 Bericht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des  

I. und II. Quartals 2011 
 

 Drucksache Nr. St 09/556 
 

8.4 Leistung einer außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 116.620,61 Euro zwecks 
Sondertilgung im Zuge der Auflösung des Zweckverbands Colonia Ulpia Traiana 
 

 Drucksache Nr. St 09/564 
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8.5 Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW i.V.m. § 52 GemHVO für das Geschäfts-

jahr 2010 
 

 Drucksache Nr. St 09/545 
 

8.6 Schulentwicklungsplanung - Änderung des Schulgesetzes 
 

 Drucksache Nr. St 09/554 
 

8.7 Einziehung einer Teilstrecke der Siegfriedstraße vom Grundstück Siegfriedstraße 45 
bis Siegfriedstraße 49 im Bereich des APX 
 

 Drucksache Nr. St 09/562 
 

8.8 Mauerwerkssanierung des Pesthäuschens 
 

 Drucksache Nr. St 09/584 
 

8.9 Einstellung des Haushaltsbegleitbuchs "Die kleine Haushaltsfibel der Stadt Xanten" 
 

 Drucksache Nr. St 09/546 
 

8.10 Neubesetzung von Ausschüssen 
 

 Drucksache Nr. St 09/563 
 

8.11 Neuregelung der Stellvertretung in den Ausschüssen, Beiräten und Arbeitsgruppen 
 

 Drucksache Nr. St 09/565 
 

9 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten, soweit sie  
in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind: 

  
9.1 Anträge der FBI-Fraktion vom 27. und 28.01.2011 sowie Antrag der SPD-Fraktion  

vom 29.01.2011 auf Prüfung der Baumaßnahme APX-Parkplatz  
 

 Drucksache Nr. St 09/579 
 

9.2 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen FDP und LUX vom 23.07.2011 auf Prüfung der 
Voraussetzungen für die Beantragung von  Mitteln aus dem European Energy 
Efficiency Fund (EEEF) sowie der Beantragung von Fördermitteln nach Beschluss-
fassung durch den Rat 
 

 Drucksache Nr. St 09/566 
 

9.3 Antrag der FBI vom 02.08.2011 über die Gestaltung des Bataverkreisels (B 57) 
 

 Drucksache Nr. St 09/577 
 

9.4 Antrag der Fraktion BBX 2014 vom 04.08.2011 für Wirtschaftswege in Xanten 
 

 Drucksache Nr. St 09/571 
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9.5 Antrag der SPD-Fraktion vom 10.08.2011 zur Auflistung der Gesamtkosten des 
Museumsshop 
 

 Drucksache Nr. St 09/578 
 

9.6 Antrag der SPD-Fraktion vom 10.08.2011 zur auftrags- und vergaberechtlichen 
Prüfung des Mensabaues an der Poststraße 
 

 Drucksache Nr. St 09/580 
 

9.7 Antrag der FBI Fraktion Xanten vom 10.08.2011 auf Vorlage eines Schulentwicklungs-
planes 
 

 Drucksache Nr. St 09/570 
 

10 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind. 

  
11 Fragen von Stadtverordneten gemäß § 18 der Geschäftsordnung, soweit sie in 

öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
  
12 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, soweit sie in 

öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
  
 
 
B. Nichtöffentlicher Teil 
 
1 Empfehlungen des Hauptausschusses vom 14.09.2011; 

Berichterstatter: Herr Bürgermeister Strunk 
  
1.1 Betreuung in Schulen – aktuelle Situation, Kooperationspartner, Kosten 

 
 Drucksache Nr. St 09/552 

 
2 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung  

zu behandeln sind. 
  
3 Fragen von Stadtverordneten gemäß § 18 der Geschäftsordnung, soweit sie in 

nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
  
4 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, soweit sie in 

nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
  
 
Xanten, 08.09.2011 
 
 
Strunk 
Bürgermeister 
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 Zweckverband „Grunderwerb Colonia Ulpia Traiana“ 
 

 
 

Bekanntmachung 
 
 
 
Gemäß § 20 Absatz 4 Satz 1 i.V.m. § 11 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit – GkG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. 
S. 621/SGV. NRW. 202), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.05.2009 (GV. NRW. S. 298, 
ber. S. 326), weise ich darauf hin, dass die Auflösung des Zweckverbandes „Grunderwerb 
Colonia Ulpia Traiana“ mit Wirkung vom 01.01.2012 zusammen mit der aufsichtbehördlichen 
Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Düsseldorf Nr. 33, 193. Jahrgang, am 25.08.2011 veröffentlicht worden ist. 
 
 
Xanten, 07.09.2011 
 
 
 
Strunk 
Bürgermeister 
 
 
 
 

 
003 K 094/10 
 

 

 

AMTSGERICHT RHEINBERG  

BESCHLUSS  

Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am 

Donnerstag, den 03.11.2011 um 08:30 Uhr,  
im Saal 20, Amtsgericht Rheinberg, Rheinstraße 67, 47495 Rheinberg 
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die im Grundbuch von Vynen Blatt 754 eingetragenen Grundstücke  
 

Grundbuchbezeichnung: 
Gemarkung Vynen, Flur 7, Flurstück 145, Gebäude- und Freifläche, Marienbaumer 
Straße, groß: 125 qm und  
Gemarkung Vynen, Flur 7, Flurstück 146, Gebäude- und Freifläche, Marienbaumer 
Straße 16 a, groß: 785 qm 

 
versteigert werden. 
 
Laut Wertgutachten handelt es sich um zwei mit einem Einfamilienwohnhaus nebst Garage und 
Carport bebaute Grundstücke. Das Wohnhaus wurde 1997 errichtet; die Wohnfläche beträgt rd. 
238 qm. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 11.02.2011 eingetragen worden.  
Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Abs. 5 ZVG auf 305.000,- EUR festgesetzt. 
Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der 
Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im 
Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das 
Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der 
Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des 
Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. 
Soweit die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder 
erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich 
unberücksichtigt. 

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung des 
Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die 
Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfolgung, 
einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärung 
auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben. 

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des nach § 55 
ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige 
Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies 
nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes. 

Rheinberg, 05.09.2011 
      
 
 
 
Tuschen 
Rechtspfleger 
 
 

 

 

 
 


